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ä2Ö gnujtr. Wtotij. ©aubtt».i.'3elta«fl („SttelfterMütt") fit. 27

3n ben 5ßtmung«giften beft^en mir Me SJtittel, um
bett im ©ntfießen begriffenen ©cßroammherb abzutöten
begro. etroa oerbliebene tiefte be« oegelatioen 3nfeftion«=
^offe§ beim operatioen ©htgriff unfcßäbtlch gu machen.
Ste 3ltmung«gifte mitten baöurdß, baß fie ftch in bet
ba« $olg umfchließenben Suft oerteilen unb mit biefer
com ^3tlj eingeatmet roetben (SJlufßalation).

güt bte praftifeße Befäntpfung be« HauSfchroamme«
tommen bte bret folgenben fflüjftgfeiten in ffrage:

1. Äongentrlerte ©ffigfäure.
2. Kongentrterte gormallnlöfmtg.
3. ÜJltebrig jiebenbe ftoßlenroafferftoffe (36gtol, Bengol,

toluol) unb beten Slitrooerbinbungen.
Siefe glüfftgfetten oetbampfen oex^dltntSmft^ig fdßneß.

3ßr ®a« bureßbringt Me Suft be« ju fanterenben Hoßt»
räume« feßt intenfio. formalin ift aßerbtng« leicht ger»
feßlidß unb fetne SBirffamfelt baßer nur oon furger Sauer.
Sie Äoßlenroafferftoffe mteberum finb fetjr giftig, aueß

feßon in foleßen Mengen, tn benen fte burch ben ©erueß
noeß nteßt wahrnehmbar finb. Qn SRäumen, bie gum
bauernben Slufenthalt non SJlenfcßen btenen, muß man
iroß ißrer guten SBirfung (namentlich im troefenen ©ub=

ftrat) unb troß ihrer £altbarfett non ihnen abfehen.
3ur ßeit ift baher nur tn ber fongentrlerten ©ffigfäure
ein bem SUtenfcßen unfc^äblidjeS pilglicße« SttmungSgift
norhanben. formalin ift auch nießt ungiftig, ffalcf rät
baher non feiner Berroenbung ab unb glaubt, baß es

ber meiteren gorfeßung balb gelingen roirb, noch wirf»
famere Sltmungëgifte ju jtnben.

Bei ber Befäntpfung eine« im ©ntfießen begriffenen
©cßroammhetbe« mirb man im allgemeinen gang baoon
abfehen fönnen, bie Sielen aufsteigen, SBanbbefletbungen
abguneßmen ufro. SJlan geht fo nor: 3« ben befallenen
Unterbielenraum mitb bte glüffigfeit burdh Boßtlöcßer
eingeführt. SteBoßrlöcßerblenen gleichseitig basu, ben Um»

fang öe« ©cßroatnmßetbe« fefigufieflen. übet bie ©reng»
Unie be« ©nbroacßStum« ber SRgalten ßlnau« brauchen
feine Boßrlöcßer ausgeführt gu merben; btefe werben
olelmeßr regelmäßig über ben gansen £etb oetteilt. @8

mitb fobann olel SBatte in ba« Boßrlocß eingeführt, baß
bte glüfftgfelt ooUftänbig aufgenommen unb leicht mleber
abgegeben mirb. Hietburcß mitb oerhütet, baß bie glüf=
ftgfett com SJlauetroetf ufm. aufgefogen mitb. Slacß ©In»
führung ber geiränften SBatte roetben bie Bohrlöcher
burch ©öl#» ober Soxfpfropfen gut oerfcßloffen. ©benfo
merben auch alle fonfiigen oorßanbenen Unbicßiigfelten
ber Sielungen oerfittet ober fonft gut abgebic^tet. 3ln
©teile ber Bohrlöcher fönnen auch etngelne Stelen auf»
genommen, bie SBatte oon hier au« untergefeßoben unb
bie Stelen al«bann mteber gut oerfchloffen merben.

3ft ein operatioer ©ingriff oorangegangen (bei fort»
gefcßriUenem HauSfcßroamm ober fefunbärer Srocfenfäule
ließe oben), fo roirb bie glüiftgfett in ben SBattebau«
feßen (ober anbeten auffaugenben SJlebhn) furs oor
©eßlteßen ber Stelung eingeführt. SJlan fann in biefém
gaÖe auch ftelne Schalen ober offene ©laSgefäße auf
bte fHuffüHungen fteHen unb bte Stelen aisbann fehlte ßen.

Ste etforbetllthe glüffigfeitSmenge errechnet ftch bat'
au«, baß für I m® oon Sufträumen umgebene« 9lu«=

ftrahlungSoolumen 400 g ©fftgfäute ober 200 g gor*
malin ober 200 g Stobïplol erforberltcß ftab. @8 ift
oon g=all su gaH su überlegen, ob fetne eßemifeßen SRe»

aftionen groifeßen ©fftgfäute unb ben oerroenbeten Bau»
ftoffen eintreten fönnen, s- S3- auch mit Kall, fpolg mirb
oon ber ©ffigfäure nic^t angegriffen.

8um Schluß möchte ich auf bie gorberung galcf«
oetmeifen, auch bei Neubauten äße« in« £au« su neß»
menbe ©als butd) einen Sltiftticß mit gluornatrium su
fdjüßen. Befonbet« gefährbete fpoljteile, rote Balfenföpfe,
SBanbbalfen, Sagerhölser im ©rbgefcßoß, erhalten Bohr»

lochimpfungen. Sie burch btefe Maßnahmen entfteßen»
ben SKeßrfoften merben oerhältniSmäßig gering fetn unb

fptelen gegenüber ber ©efamtbaufoftenfumme im attge»

meinen fetne roefentliche SloHe. gluornatrium foftet 80 fßf.

je 1 kg. Btel Seger, Unannehm lichtet ten unb nidht sua*

menigften Soften fönnen baburch oermieben merben".

2)ie $augafaniie»3$erftd)erittta.
Ste Bauunternehmer unb Baühanbraerfer hafte«

ihren Bauherren gegenüber für bie bertrag«gemäße 9lu2«

führung ber übernommenen Slrbeiten, foroie für bie

®üte ber bon ihnen basu gelieferten Materialien. üJltt

ber BoHenbung unb ülbnahme ber betr. Bauarbeiten
erlifcht aber biefe Haftung ber Unternehmer noch nicht,
fonbern es roirb häufig im Bertrag eine längere ©arantie»
frift bereinbart. 5lber auch roo bie« nidht gefdhehen ift,
bleibt nach &em Obligationen»9ledht (Söerfbertrag fürt.
363—379) bie Haftung be« Unternehmer« über bie

Bodenbung unb Slbnahme ber au2geführten Sltbeiten
hinaus roeiterbefiehen für folche SOlangel, bie ni^t fcho«
bei ber Slbnahme unb orbnungSgemäßen fßrüfunß be«

SBerfe« gum Borfchein gefommen finb. Siefe gefeplidh«

Haftung bauert fünf 3ahre.
8ur ©idherung ber Slnfprüche, bie ben Bauherren

au« biefer gefeilteren ober berttaglichen Haftung ber

Bauunternehmer unb Bäuhanbroetfet für allfällig®
3Jlängel ber ausgeführten Sltbeiten jufiehen, roirb in
ben meiften Bauberträgen eine tautionôleiftung Oerein»

bart. Sie ÄautionSleiftung beftanb früher geroöhnti#
barin, baß Bürgen gefiellt ober SBertfdhciften hinterlegt
rourben ober baß ein beftimmter Seil ber Baufumme (int
allgemeinen jeßn Brojent) bi« gum Slblauf ber geltenben
©arantiegeit ftehen gelaffen roerben mußte (ber foge»

nannte ©arantie.fHüdlaß).
Seine biefer Sitten ber ÄautionSleiftung fann für

äße Beteiligten als ibeale ßöfung ber fîautionôfrage
gelten, äßit ber Âautionêleiftung burch B^fonalbütg'
fchaft begeben ftch bie Unternehmer in eine geroiffe 8U>*

hängigfeit bon ihren Bürgen. Sem Bauherrri aber fattrt
nicht jeber Bürge genügen, fobaß fdßon barau« ©dhroietig'
feiten entfteßen fönnen. äßit ber Bealfaution (burch
Hinterlegung bon SBertfchriften ober burch ©tehenlaffe«
eine« Seil« ber Baufumme) roerben ben Unternehmern
Betriebsmittel entgegen unb auf Sahre hinau« in un»

probuftiber SBBeife feftgelegt. ©ine folche unroirtfchaftliche
geftlegung bon Betriebsmitteln ift für ben Unternehme*
immer nachteilig.

Siefe Nachteile roerben bei SautionSleiftung burch

Baugarantie=Berficherung, bte bor einigen Sah*®«
eingeführt roorben ift, bermieben. Sie ÄautionSleiftung
burdß Betfidherung entfpridht in jeber Begießung b?n

praftifcçen Bebütfniffen ber Beteiligten. Surdh fie roerben

für Bauunternehmer unb Baußanbroerfer Betriebsmittel
frei unb ben Bauherren roirb bennoch boüe ©icherheß
geleiftet. @8 liegt fomit im Sntereffe ber Bauunte*»
nehmer unb Baußanbroerfer, bon biefer Baugarantie*
Berfidßerung regen ©ebraueß gu machen unb e« ift g«

roünfdßen, baß bie $medtmäßigfeit btefer Slrt bon Kaution«-
leiftung in immer weiteren Greifen erfannt werbe.

Ucrschledcncs.
ülßnht beim £>berbauinfpeftorat. Ser BunbeSrat

ernannte gum erften SlPjunften unb ©teßoertreter be«

Sireftor« be« eiögenöffif^en Dberbautnfpeftorat« ftng®'
nieur SB. ©dßurter, bi«ßer erfter ©>ftion««hef beim

eibgenöffifdßen Stmt für SBafferroirtfchaft.

Jllustr. schweig. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. 2?

In den Atmungsgisten besitzen wir die Mittel, um
den im Entstehen begriffenen Schwammherd abzutöten
bezw. etwa verbliebene Reste des vegetativen Jnfektions-
stoffes beim operativen Eingriff unschädlich zu machen.
Die Atmungsgifte wirken dadurch, daß sie sich in der
das Holz umschließenden Luft verteilen und mit dieser
vom Pilz eingeatmet werden (Mykhalation).

Für die praktische Bekämpfung des Hausschwammes
kommen die drei folgenden Flüssigkeiten in Frage:

1. Konzentrierte Essigsäure.
2. Konzentrierte Formalinlösung.
3. Niedrig siedende Kohlenwasserstoffe (Xylol, Benzol,

Toluol) und deren Nitroverbindungen.
Diese Flüssigkeiten verdampfen verhältnismäßig schnell.

Ihr Gas durchdringt die Luft des zu sanierenden Hohl-
raumes sehr intensiv. Formalin ist allerdings leicht zer-
setzlich und sein? Wirksamkeit daher nur von kurzer Dauer.
Die Kohlenwasserstoffe wiederum sind sehr giftig, auch
schon in solchen Mengen, in denen sie durch den Geruch
noch nicht wahrnehmbar sind. In Räumen, die zum
dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, muß man
trotz ihrer guten Wirkung (namentlich im trockenen Sub-
stray und trotz ihrer Haltbarkeit von ihnen absehen.

Zur Zeit ist daher nur in der konzentrierten Essigsäure
ein dem Menschen unschädliches pilzliches Atmungsgift
vorhanden. Formalin ist auch nicht ungiftig. Falck rät
daher von seiner Verwendung ab und glaubt, daß es

der weiteren Forschung bald gelingen wird, noch wirk-
samere Atmungsgifte zu finden.

Bei der Bekämpfung eines im Entstehen begriffenen
Schwammherdes wird man im allgemeinen ganz davon
absehen können, die Dielen aufzureißen, Wandbekleidungen
abzunehmen usw. Man geht so vor: In den befallenen
Unterdielenraum wird die Flüssigkeit durch Bohrlöcher
eingeführt. Die Bohrlöcher dienen gleichzeitig dazu, den Um-
fang des Schwammherdes festzustellen, über die Grenz-
ltnie des Endwachstums der Myalien hinaus brauchen
keine Bohrlöcher ausgeführt zu werden; diese werden
vielmehr regelmäßig über den ganzen Herd verteilt. Es
wird sodann viel Watte in das Bohrloch eingeführt, daß
die Flüssigkeit vollständig aufgenommen und leicht wieder
abgegeben wird. Hierdurch wird verhütet, daß die Flüs-
figkeit vom Mauerwerk usw. aufgesogen wird. Nach Ein-
sührung der getränkten Watte werden die Bohrlöcher
durch Holz- oder Korkpfropfen gut verschlossen. Ebenso
werden auch alle sonstigen vorhandenen Undichtigkeiten
der Dielungen verkittet oder sonst gut abgedichtet. An
Stelle der Bohrlöcher können auch einzelne Dielen auf-
genommen, die Watte von hier aus untergeschoben und
die Dielen alsdann wieder gut verschlossen werden.

Ist ein operativer Eingriff vorangegangen (bei fort-
geschrittenem Hausschwamm oder sekundärer Trockenfäule
siehe oben), so wird die Flüssigkeit in den Wattebau-
schen (oder anderen aufsaugenden Medttn) kurz vor
Schließen der Dielung eingeführt. Man kann in diesem
Falle auch kleine Schalen oder offene Glasgefäße auf
die Auffüllungen stellen und die Dielen alsdann schlichen.

Die erforderliche Flüssigkettsmenge errechnet sich dar-
aus, daß für 1 von Lufträumen umgebenes Aus-
strahlungsvolumen 400 A Essigsäure oder 200 Z For-
malin oder 200 Z Rohxylol erforderlich sind. Es ist
von Fall zu Fall zu überlegen, ob keine chemischen Re-
aktionen zwischen Essigsäure und den verwendeten Bau-
stoffen eintreten können, z. B. auch mit Kalk. Holz wird
von der Essigsäure nicht angegriffen.

Zum Schluß möchte ich auf die Forderung Falcks
verweisen, auch bei Neubauten alles ins Haus zu neh-
mende Holz durch einen Anstrich mit Fluornatrium zu
schätzen. Besonders gefährdete Holzteile, wie Balkenköpfe,
Wandbalken, Lagerhölzer im Erdgeschoß, erhalten Bohr-

lochimpfungen. Die durch diese Maßnahmen entstehen-
den Mehrkosten werden verhältnismäßig gering sein und

spielen gegenüber der Gesamtbaukostensumme im allge-
meinen keine wesentliche Rolle. Fluornatrium kostet 80 Pf.
je 1 kg. Viel Ärger. Unannehmlichkeiten und nicht zum

wenigsten Kosten können dadurch vermieden werden".

Die Baugarantie-Bersicherung.
Die Bauunternehmer und Bauhandwerker haften

ihren Bauherren gegenüber für die vertragsgemäße Aus-
sührung der übernommenen Arbeiten, sowie für die

Güte der von ihnen dazu gelieferten Materialien. Mit
der Vollendung und Abnahme der betr. Bauarbeiten
erlischt aber diese Haftung der Unternehmer noch nicht,
sondern es wird häufig im Bertrag eine längere Garantie-
frist vereinbart. Aber auch wo dies nicht geschehen ist,

bleibt nach dem Obligationen-Recht (Werkvertrag Art.
363—379) die Hastung des Unternehmers über die

Vollendung und Abnahme der ausgeführten Arbeiten
hinaus weiterbestehen für solche Mängel, die nicht schon
bei der Abnahme und ordnungsgemäßen Prüfung deS

Werkes zum Vorschein gekommen sind. Diese gesetzliche

Haftung dauert fünf Jahre.
Zur Sicherung der Ansprüche, die den Bauherren

aus dieser gesetzlichen oder vertraglichen Haftung der

Bauunternehmer und Bäuhandmerker für allfällige
Mängel der ausgeführten Arbeiten zustehen, wird in
den meisten Bauverträgen eine Kautionsleistung verein-
bart. Die Kautionsleistung bestand früher gewöhnlich
darin, daß Bürgen gestellt oder Wertschristen hinterlegt
wurden oder daß ein bestimmter Teil der Bausumme (im
allgemeinen zehn Prozent) bis zum Ablauf der geltenden
Garantiezeit stehen gelassen werden mußte (der söge-

nannte Garantie. Rücklaß).
Keine dieser Arten der Kautionsleistung kann M

alle Beteiligten als ideale Lösung der Kautionsfrage
gelten. Mit der Kautionsleistung durch Personalbürg-
schaft begeben sich die Unternehmer in eine gewisse Ab-
hängigkeit von ihren Bürgen. Dem Bauherrü aber kann
nicht jeder Bürge genügen, sodaß schon daraus Schwierig-
ketten entstehen können. Mit der Realkaütion (durch
Hinterlegung von Wertschriften oder durch Stehenlassen
eines Teils der Bausumme) werden den Unternehmern
Betriebsmittel entzogen und auf Jahre hinaus in un-
produktiver Weise festgelegt. Eine solche unwirtschaftliche
Festlegung von Betriebsmitteln ist für den Unternehmet
immer nachteilig.

Diese Nachteile werden bei Kautionsleistung durch

Baugarantie-Versicherung, die vor einigen Jahren
eingeführt worden ist, vermieden. Die Kautionsleistung
durch Versicherung entspricht in jeder Beziehung den

praktischen Bedürfnissen der Beteiligten. Durch sie werden
für Bauunternehmer und Bauhandwerker Betriebsmittel
frei und den Bauherren wird dennoch volle Sicherheit
geleistet. Es liegt somit im Interesse der Bauunter-
nehmer und Bauhandwerker, von dieser Baugarantie -

Versicherung regen Gebrauch zu machen und es ist ZU

wünschen, daß die Zweckmäßigkeit dieser Art von Kautions-
leistung in immer weiteren Kreisen erkannt werde.

llerîchlîàîî.
Wahl beim Oberbauinspektorat. Der Bundesrat

ernannte zum ersten Adjunkten und Stellvertreter des

Direktors des eidgenössischen Oberbauinspektorats Inge-
nieur W. Schürt er, bisher erster Scktionschef beim

eidgenössischen Amt für Wasserwirtschaft.
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